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Amtlicher Theil.

Gesehe; Perordnungen der Reichsbehörden.

Gesetz, betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika
und Kamernn.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen kt#c. 7., verordnen

im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung ddes Bundesraths und des Reichstages, was folgt:

Zur Aufrechterhallung der öffentlichen ordung und Sicherheit in Deutsch- Sudwestajrita und in
Kamerun wird je eine Schußtruppe verwendet, deren oberster Kriegsherr der Kaiser ist.

§2.
Auf die im § 1 bezeichneten Schutztruppen finden die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die

Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrila, vom 22. März 1891 (Reichs-Gesetzblatt S. 53) mit den in

den folgenden Paragraphen bestimmten Abweichungen sprechende Anwendung.
Die Kaiserliche Schutztruppe für Sidweiichee- besteht auch aus Gemeinen des Reichshecres und

der Kaiserlichen Marine. Als pensionsfähiges Diensteinkommen im Sinne des §7 des Gesetzes, betreffend

die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch Ostafrika, gilt:
für Gemeine, welche einschließlich der im Heere oder in der Möarine abgeleisteten Dienstzeit länger

als drei Jahre gedient haben, der Betrag von 1400 Mar
für die übrigen Gemeinen der Betrag von 1200 Mark.

84.
An die Stelle der 88 18, 19 und 20 des in den vorstehenden Paragraphen erwähnten Gesetzes

treten folgende Uebergangsbestimmungen:
Für diejenigen Militärpersonen, welche aus den bei der Landeshauptmannschaft fürSüdwestafrika,

oder dem Gouvernement von Kamerun auf Grund von Dienstverträgen gebildeten Truppen in die be-
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treffenden Kaiserlichen Schutztruppen übernommen werden, ist der in den ersteren bereits abgeleistete Dienst
im Sinne dieses Gesetzes demjenigen in der Schutztruppe gleich zu achten.

Denjenigen Militärpersonen, welche aus den vorbezeichneten Truppen der Landeshauptmamnschaft
für Südwestafrika oder des Gouvernements von Kamerun bereits ausgeschieden sind, oder in die Kaiserliche

Schutztruppe nicht übernommen werden, und ihren Hinterbliebenen können Versorgungsansprüche nach Maß-
gabe der bisherigen Bestimmungen über die Versorgung der Militärpersonen des Heeres und der Kaliser-
lichen Marinc und ihrer Hinterbliebenen vom Reichskanzler zugestanden werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben an Bord Meiner Yacht „Hohenzollern“, den 9. Iuni 1895, Kiel.

(I. S.) gez. Wilhelm I. k.

agez. Fürst von Hohenlohe.
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Perspnalien.
Dem Feldwebel Gillmeister von der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, dem

Zollamtsassistenten 2. Klasse Firnstein, den beiden Zollamtsassistenten 3. Klasse Fernandez und Franko
sowie dem Schreiber beim Bezirksamt Tanga Stölzle ist das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden.

t“““JJ

Nichtamtlicher Theil.

Personal · Nachrichten. Der Arzt der Kaiserlichen Schuhtruppe Höse-
deutsch, Oslafrita mann, der Zahlmeisteraspirant Stamm, die Ser-

K «-... — 4 geanten Neumann, Salomon, Wutger und

Ser Oberführer der Kaiserlichen Schutztruppe Lembke sowie der Lazarethgehülse Thelips hüben
Freiherr Edwin v. Manteuffel ist einer soeben aus am 6. Mai einen Heimathsurlaub angetreten.
Ostafrika eingetroffenen Drahtmeldung zufolge leider
am 13. d. Mts. einer plöhlichen Erkrankung erlegen.
Der Verstorbene, welcher früher der Armee als Major r „„ Togoe. ng ..

nndBataillonskomnmndcnriml.Gardc-chimcnt«DEVAIVPVIIZWMWFmdcuUchckKMIer.
zu Fuß angehörte, ist im Sommer 1891 in den Dienst lichen Landeshauptmannschaft getretene Sergeamt
des Kaiserlichen Gomwernements getreten und im Heitmann, der für die Stelle des Unteroffiziers

Mai 1892 zum Oberführer der Schubtruppe ernannt der Polizeitruppe angenommene Sergeant Wankerl
worden. In dieser Stellung hat Freiherr v. Man= und der als Zollassistent 2. Klasse angenommere
teuffel der Kaiserlichen Verwaltung werthvolle Dienste Civilanwärter Cassuben sind am 3. April in Klein-
geleistet, insbesondere mehrere Expeditionen erfolgreich! Popo eingetroffen.
geleitet. In Anerkennung seiner Verdienste wurde er
von Seiner Majestät durch Verleihung des Kronen

Ordens 3. Klasse ausgezeichnet. Das Koiserliche
Gonvernement verliert mit ihm einen seiner tüchtigsten
und beliebtesten Offiziere.

Neu-Guinea.

Der bisherige Kaiserliche Richter in Herbertshöhe
Vrandeis ist zur vorübergehenden Beschäftigung in
die Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes
einberufen worden.

Der Bezirksamtmann v. Strantz, Stationschef
v. Eltz und Gouvernementsschreiber Drescher haben
am 7. Mai einen Heimathsurlaub angetreten.

Silzung des Rolonialrakhs.

Dienste des Kaiserlichen Gouvernements ausgeschieden Die Frühjahrssitzung desKolonialraths wurde
und hat am 7. nrich die Heimreise t46 usgeih am 10. Juni vormittags 10 Uhr im Sißungssoale

–– des Auswärtigen Amts durch den Direktor der

Der Techniker Henze, welcher in den Dienst Kolonialabtheilung des Auswärtigen Amts, Herm
des Kaiserlichen Gonvernements getreten ist, ist am Wirklichen Geheimen Legationsrath Dr. Kayser mit

Der Rechnungsbeamte Langheld ist aus dem

einem Ueberblick über die Ereignisse der lehzten
Monate auf kolonialem Gebiete eröffnet. Er nahm
dabei Veranlassung, das Interesse der Anwesenden
auf die im nächsten Jahre stattfindende koloniale
Ausstellung zu lenken.

1. Mai in Dar-es-Saläm eingetroffen.

Die in den Dienst des Kaiserlichen Gouverne=

ments getretenen Beamten Keudel und Meyer sind
am 1. Mai in Dar-es-Saläm eingetrossen.
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